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Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 12.12.2022

Abteilung Stadtentwicklung, Straßen,  

Grünflächen und Umwelt 

Vorsteher der BVV 

Herrn Groos 

Schlussbericht 

Beschluss-Nr. 0781/38/20 (Drs.Nr. VIII/1222) der Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung 

Treptow-Köpenick am 12.11.2020 

Betr.: Querungshilfe Wendenschloßstraße Höhe Dregerhoffstraße 

In der o.g. Sitzung wurde folgender Beschluss gefasst: 

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass in 

der Wendenschloßstraße zwischen den Straßenbahnhaltestellen „Dregerhoffstraße“ und dem 

Ärzte- und Geschäftshaus mit Einkaufsmarkt in Richtung Siegfried-Berger-Straße eine 

Querungshilfe errichtet wird, damit die Fußgängerinnen und Fußgänger die 

Wendenschloßstraße in diesem Bereich sicher queren können. 

Zu dem o.g. Beschluss ergeht der folgende Schlussbericht: 

Aufgrund der Empfehlung der BVV und des Engagements des Bezirksamts kann informiert werden, 

dass zwischenzeitlich durch die Zentrale Straßenverkehrsbehörde der Senatsverwaltung für 

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz eine straßenverkehrsbehördliche Anordnung für 

die Einrichtung einer Fußgängerlichtsignalanlage an diesem Standort erteilt wurde. Wann die 

bauliche Umsetzung erfolgt, die außerhalb der Zuständigkeit des SGA liegt, kann derzeit nicht 

mitgeteilt werden.  

Die Umsetzung des Beschlusses seitens des Bezirksamts ist damit abgeschlossen. 

Oliver Igel  Dr. Claudia Leistner 

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin 

Bezirksverordnetenversammlung 
Treptow-Köpenick 

13. Dezember 2022

Eingang Büro BVV

p. M. an Frakt. am 13.12.22
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"Kostenausweisung auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für Finanzen   

II B 52 -H 9440-1/2015-8-4 vom 02.05.2022: 

Erfassung Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung und Umsetzung von Drucksachen der BVV 

        

Zur Erstellung dieses:   Drs. Nr. haben 

    Schlussberichtes VIII/1222  

         

        

     

Anzahl Arbeits- 

stunden 

Betrag  

in € 

Beamtinnen/Beamte 

bzw. vergleichbare/r 

Beschäftigte/r 

mittleren Dienst 0 0,00 0,00 € 

gehobenen Dienst 1 0,50 39,12 € 

höherer Dienst 1 0,50 47,79 € 

        

notwendige Sachkosten als Folgekosten (z. B. Bestellung Material, 

Beauftragung Gutachten, ….) 0,00 €  
        

aufgewendet und damit entstanden  

in der Fachabteilung Gesamtkosten in Höhe von: 86,91  
        

Dazu kommen Kosten beim BzBm, Büro BzBm und Büro BVV in Höhe 

von: 30,00 €  
        

Damit ergeben sich Gesamtkosten von: 116,91 €  
        

 




